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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
02 - 15 

0800/2012 18.09.2012 
 
 
 
Betreff 

Jahresabschluss 2011 der EGD mbH 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 02.10.2012 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
1. Der Rat beauftragt die Gesellschafterversammlung der EGD, den Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr 2011 festzustellen. Von dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in 
Höhe von 1.581.391,00 EUR wird ein Betrag von 1.300.000,00 EUR an die 
Alleingesellschafterin Stadt Emmerich am Rhein ausgeschüttet und ein Betrag von 
281.391,00 EUR der Gewinnrücklage zugeführt. 

  
2. Der Rat beauftragt die Gesellschafterversammlung der EGD, den Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen. 
 
3. Der Rat beauftragt die Gesellschafterversammlung der EGD, den Konzernabschluss und 

den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 festzustellen. 
 
4. Der Rat beauftragt die Gesellschafterversammlung der EGD, den Bericht des 

Aufsichtsrates zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
5. Der Rat beauftragt die Gesellschafterversammlung der EGD, der Geschäftsführung und 

dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Der Aufsichtsrat der EGD hat in seiner Sitzung am 12.09.2012 über den Jahresabschluss 
2011 der EGD mbH und den Konzernabschluss 2011 mit der entsprechenden 
Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung beraten. 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht  sowie der Bericht des Aufsichtsrates  über das 
Geschäftsjahr 2011 sind dieser Vorlage beigefügt. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2012  vorgesehen. Mehrertrag i. H. v. 194.275 € bei Produkt: 
11.01.01 Konto Nr. 46510000  
 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 

 
 
 
Johannes Diks 
Bürgermeister 
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